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Allgemeine Bedingungen für die Ausschreibung der Stadtwerke Leipzig Netz GmbH von 
Verlustenergie Strom (Langfristkomponente) für den jeweilig zu beschaffenden 
Lieferzeitraum eines Jahre vom 01.01. bis 31.12. 
 
 
1. Einführung  
Das Energiewirtschaftsgesetz und die Netzzugangsverordnung Strom verpflichten die 
Netzbetreiber zur Beschaffung von Verlustenergie in einem marktorientierten, transparenten und 
diskriminierungsfreien Verfahren.  
 
Die Stadtwerke Leipzig Netz GmbH hat sich zur Deckung ihres Bedarfes an Verlustenergie für den 
jeweilig zu beschaffenden Lieferzeitraum eines Jahres vom 01.01. bis 31.12. für das Modell der 
offenen Ausschreibung entschieden. Grundlage sind die Vorgaben der Bundesnetzagentur in der 
Festlegung BK6-08-006 vom 21.10.2008.  
 
Nachfolgend werden die Randbedingungen des Ausschreibungsverfahrens sowie die Produkte 
beschrieben und die Teilnahmebedingungen dargestellt.  
 
 
2. Produkte  
Die Stadtwerke Leipzig Netz GmbH schreibt zur Deckung des Bedarfs an Verlustenergie die 
Langfristkomponente für den jeweilig zu beschaffenden Lieferzeitraum vom 01.01. bis 31.12. aus. 
Der Gesamtbedarf an Verlustenergie für den jeweiligen  Lieferzeitraum wird in Lose geteilt. Jedes 
Los beschreibt eine definierte Menge an elektrischer Energie mittels Fahrplänen. Die 
Lieferzeiträume der einzelnen Lose sind identisch. Soweit ein Bieter Angebote für mehrere Lose 
abgeben möchte, sind die Angebote unabhängig von einander abzugeben. Die Stadtwerke Leipzig 
Netz GmbH behält sich vor, bei Angeboten des Bieters auf mehrere Lose den Zuschlag nur auf ein 
Los zu erteilen. 
 
Die Lose sind im ¼ - Stundenraster (volle kW) strukturiert und können im Internet unter www.swl-
netz.de in Form einer Excel-Datei herunter geladen werden. Der Ausschreibung liegt der unter der 
Internetadresse www.swl-netz.de als PDF-Datei zur Verfügung gestellte Mustervertrag für die 
Energielieferung zu Grunde. Der Energieliefervertrag deckt den jeweilig zu beschaffenden 
Lieferzeitraum vom 01.01. bis 31.12. ab.  
 
 
3. Angebotsabgabe  
Die Angebotsabgabe für das jeweilige Los erfolgt mit dem durch die Stadtwerke Leipzig Netz 
GmbH vorgegebenen Formblatt „Angebotsabgabeformular“. Dieses wird den Bietern unter der 
Internetadresse www.swl-netz.de als PDF-Datei zur Verfügung gestellt. 
 
 
 
Das ausgefüllte und unterschriebene Formblatt „Angebotsabgabeformular“ ist vom Bieter für jedes 
ausgeschriebene Los spätestens bis zu dem auf der Internetseite der Stadtwerke Leipzig Netz 
GmbH veröffentlichten Zeitpunkt (Ende der Angebotsabgabefrist) per Fax an die folgende 
Nummer:  

0341/ 121-5562 
zu senden.  
 
Ein Angebot muss vollständig sein, d.h. alle geforderten Angaben müssen enthalten sein. Der 
Bieter ist für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben verantwortlich. Unklarheiten 
gehen zu Lasten des Bieters. Unvollständige bzw. nicht fristgerecht abgegebene Angebote gelten 
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als nicht abgegeben und werden nicht berücksichtigt.  
 
Maßgebend für die Einhaltung der Fristen ist der Eingang der Faxe bei der Stadtwerke Leipzig 
Netz GmbH; die Uhrzeit des Eingangs wird dokumentiert. Gehen mehrere Angebote zu dem 
gleichen Los ein, gilt das letzte vor Abgabetermin. 
 
Mit Angebotsabgabe werden diese Allgemeinen Bedingungen sowie die Regelungen des 
Energieliefervertrages anerkannt. 
 
Der Aufwand für die Erstellung eines Angebotes wird nicht erstattet. Die Angebotssprache ist 
Deutsch.  
 
 
4. Vergabe  
Kriterien für die Zuschlagserteilung: Den Zuschlag bei der Ausschreibung erhält das 
kostengünstigste Angebot. Bei Preisgleichheit entscheidet der Eingangszeitpunkt der Angebote, 
wobei das als erstes eingegangene Angebot den Zuschlag erhält.  
 
Bindefrist: Die Bindefrist der abgegebenen Angebote endet 30 Minuten nach dem auf der 
Internetseite der Stadtwerke Leipzig Netz GmbH veröffentlichten Zeitpunkt (Ende der 
Angebotsabgabefrist). Die Vergabeentscheidung erfolgt innerhalb der Bindefrist. 
 
Mitteilung über Zuschlag: Der Bieter erhält nach Zuschlagserteilung innerhalb der Bindefrist eine 
formlose Mitteilung per Fax.  
 
Vertragsabschluss: Mit der Zuschlagserteilung kommt der Energieliefervertrag entsprechend dem 
Angebot des Bieters mit dem im Internet veröffentlichten Inhalt für den jeweiligen 
Beschaffungszeitraum zustande. Eine schriftliche Ausfertigung des Vertrages wird dem Bieter 
nach Erteilung des Zuschlages zur Gegenzeichnung übermittelt. 
 
 
5. Bedingungen  
Bedingung für die Teilnahme an der Ausschreibung ist das Bestehen eines gültigen Bilanzkreises 
des Bieters in der Regelzone 50Hertz Transmission GmbH. Die Lieferung erfolgt in den 
Verlustbilanzkreis 11XVER-SWL-NET-1 der Stadtwerke Leipzig Netz GmbH. Die Stadtwerke 
Leipzig Netz GmbH ist berechtigt den Vertrag auf einen Dritten zu übertragen, der Bieter wird 
darüber entsprechend informiert.  
 
 
6. Kontaktdaten 
Stadtwerke Leipzig Netz GmbH  
Postfach 100655  
04006 Leipzig 
 
Johann Rösler 
Tel.: 049 (0341) 121-6080 
Fax: 049 (0341) 121-5562 
E-Mail: johann.roesler@swl-netz.de 
 
Christian Seidel 
Tel.: 049 (0341) 121-5570 
Fax: 049 (0341) 121-5562 
E-Mail: christian.seidel@swl-netz.de  


